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Fachspezifische Zugangs- und  

Zulassungsordnung für den  

Masterstudiengang Germanistik  

an der Universität Potsdam  

 

Vom 29. Januar 2020 

 

i.d.F. der Ersten Satzung zur Änderung 

der fachspezifischen Zugangs- und  

Zulassungsordnung für den  

Masterstudiengang Germanistik  

an der Universität Potsdam   

 

- Lesefassung - 

 

Vom 15. Januar 20251 
 

Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät der 

Universität Potsdam hat gemäß § 9 Abs. 5 Satz 2 

i.V.m. § 72 Abs. 2 Nr. 1 des Brandenburgischen 

Hochschulgesetzes (BbgHG) vom 28. April 2014 

(GVBl.I/14, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 

20], S.3), i.V.m. § 5 Abs. 4, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 2 

und § 16 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschul-

zulassungsgesetzes (BbgHZG) vom 1. Juli 2015 

(GVBl.I/15, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Artikel 

3 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 

35], S.10), i.V.m. § 2 Abs. 1-3, 5, § 19 Abs. 1 und § 

20 der Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 

17. Februar 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 6]), zuletzt geän-

dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. September 

2018 (GVBl.I/18, [Nr. 21], S.6), und nach Art. 21 

Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der Universität Pots-

dam (GrundO) vom 17. Dezember 2009 (AmBek. 

UP Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung der Fünften Sat-

zung zur Änderung der Grundordnung der Universi-

tät Potsdam (GrundO) vom 21. Februar 2018 (Am-

Bek. UP Nr. 11/2018 S. 634) sowie der Allgemeinen 

Zugangs- und Zulassungsordnung zu den nicht lehr-

amtsbezogenen Masterstudiengängen an der Univer-

sität Potsdam (Zulassungsordnung – ZulO) vom 24. 

Februar 2016 (AmBek. UP Nr. 3/2016 S. 76), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 15. Mai 2019 (AmBek. 

UP Nr. 16/2019 S. 1250), am 29. Januar 2020 fol-

gende Satzung beschlossen:2 
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1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 25. Februar 2025. 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Zulassungsordnung regelt in Ergänzung zur 

Allgemeinen Zugangs- und Zulassungsordnung zu 

den nicht lehramtsbezogenen Masterstudiengängen 

an der Universität Potsdam (Zulassungsordnung – 

ZulO) die Zugangsvoraussetzungen und das Hoch-

schulauswahlverfahren für den nichtlehramtsbezo-

genen Masterstudiengang Germanistik an der Uni-

versität Potsdam. Im Übrigen gilt die ZulO. 

 

 

§ 2 Übertragung von Aufgaben im Verfah-

ren 

 

Zur Durchführung des Zulassungs- und Auswahlver-

fahrens kann der Prüfungsausschuss Aufgaben, die 

einen rein administrativen Charakter haben, auf Pro-

fessorinnen und Professoren oder qualifizierte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Studiengangs, die 

nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, 

übertragen. 

 

 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

 

Für den Masterstudiengang Germanistik gelten fol-

gende besonderen Zugangsvoraussetzungen: 

a)  ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-

schluss in einem für das Masterstudium we-

sentlichen Fach/Studiengang wie z.B. Germa-

nistik, Deutsch im Einfach, Erstfach oder 

Zweitfach oder Allgemeine und Vergleichende 

Literaturwissenschaft, wenn dieser Studien-

gang 

- eine Regelstudienzeit von mindestens 6 Se-

mestern und mindestens 180 Leistungs-

punkten (LP) umfasst,  

- in einen Umfang von mindestens 20 LP in 

Sprach- oder Literaturwissenschaft erwor-

ben wurden;  

b)  Sprachkenntnisse in Englisch, die mindestens 

der Stufe B2 des Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen entsprechen. Die erforder-

lichen Sprachkenntnisse werden durch die 

Vorlage eines der in § 4 ZulO Abs. 1 genannten 

Zertifikate nachgewiesen. Über Äquivalenzen 

zu den aufgeführten Nachweisen entscheidet 

der Prüfungsausschuss im Einzelfall. 

 

 

§ 4 Bewerbungsfristen und -unterlagen 

 

(1) Die Bewerbung für den Masterstudiengang Ger-

manistik zum ersten Fachsemester ist zum Winter- 

und zum Sommersemester möglich. Die Bewerbung 

für den Masterstudiengang Germanistik zum höhe-

ren Fachsemester ist zum Winter- und Sommerse-

mester möglich. 

2  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 
am 6. März 2020. 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 5 vom 13.3.2025 - Seite 169 - 170 

 

(2) § 6 ZulO regelt die Bewerbungsfristen.  

 

(3) Neben den in § 5 Abs. 3 Buchstaben a) bis d) so-

wie f) ZulO genannten Bewerbungsunterlagen ist  

-  ein Nachweis über die erforderlichen Englisch-

kenntnisse gemäß § 3 b) in Verbindung mit § 4 

Abs. 1 ZulO einzureichen. 

 

(4) Wenn der Studiengang zulassungsbeschränkt ist, 

sind neben den in § 5 Abs. 4 ZulO benannten Unter-

lagen zusätzlich Nachweise über besondere fachli-

che Leistungen nach § 5 Abs. 2 Buchstabe b) einzu-

reichen. 

 

(5) Für Studierende des Masterstudiengangs Études 

germaniques. Identités, médiations, multiculturalité 

an der Universität Bordeaux Montaigne, die ihr Stu-

dium an der Universität Bordeaux Montaigne aufge-

nommen haben sowie für Studierende der Masterstu-

diengänge Lingue e letterature moderne europee e 

americane und Traduzione specialistica e inter-

pretazione di conferenza, die ihr Studium an der Uni-

versität Cagliari aufgenommen haben, und im dritten 

Semester zum Zwecke des Erwerbs eines Double 

Degrees das Masterstudium Germanistik mit dem 

Schwerpunkt internationale Literaturwissenschaft 

aufnehmen wollen, gilt § 11 ZulO entsprechend.  

 

 

§ 5 Hochschulauswahlverfahren  

 

(1) Im Falle einer Zulassungsbeschränkung für den 

Studiengang erfolgt im Rahmen des Vergabeverfah-

rens nach § 8 ZulO die Durchführung eines Hoch-

schulauswahlverfahrens gemäß § 9 ZulO nach den 

folgenden Vorgaben mit dem Ziel, eine Rangfolge 

der Bewerberinnen und Bewerber zu ermitteln.  

 

(2) Für die Bildung der Rangfolge wird ein Gesamt-

punktwert nach § 9 ZulO ermittelt. Zur Ermittlung 

des Gesamtpunktwerts nach § 9 ZulO gehen fol-

gende Kriterien mit folgendem Gewicht ein: 

a)  Durchschnittsnote bzw. aktuelle Durch-

schnittsnote mit 75 %, 

b)  Nachweise über besondere fachliche Leistun-

gen, die über die fachspezifische Eignung Aus-

kunft geben (z.B. leistungsbezogene Stipen-

dien, wissenschaftliche Veröffentlichungen, 

Konferenzbeiträge, fachlich einschlägige 

Praktika) mit 25 %.  

 

(3) Das Kriterium gem. Absatz 2 Buchstabe b) ist mit 

folgenden Ausprägungen möglich: „vorhanden/er-

füllt“ bzw. „nicht vorhanden/nicht erfüllt“. Fehlen 

Unterlagen zum Nachweis dieses Auswahlkriteri-

ums nach § 4 Abs. 4, gilt das Kriterium als „nicht 

vorhanden/nicht erfüllt“. 

 

 

 

 

 

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Die Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Potsdam in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

fachspezifische Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Germanistik an der Uni-

versität Potsdam vom 6. Juli 2016 (AmBek. UP Nr. 

17/2016 S. 1494) außer Kraft.  

 

(2) Diese Ordnung gilt erstmals für alle Zulassungs-

verfahren zum Masterstudiengang Germanistik, die 

zum Wintersemester 2020/21 durchgeführt werden. 

 


